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A. Einleitung

I. Einführung und Problemskizzierung

Schlichtweg unüberlegt und unnötig verkomplizierend1, handwerklich schlecht2,
dogmatischer Unsinn3 – diese und andere ähnliche Beschreibungen sind in der
einschlägigen Fachliteratur zur Novellierung der §§ 113ff. StGB durch das
52. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches4 anzutreffen. Mit dem am
23. Mai 2017 in Kraft getretenen Änderungsgesetz wurden die Vorschriften zum
Widerstand gegen und tätlichen Angriff auf Vollstreckungspersonen5 bereits zum
zweiten Mal innerhalb von sechs Jahren erheblich erweitert und verschärft.6

Durch die Änderungen sollte ein besserer Schutz von Vollstreckungspersonen
und Rettungskräften erzielt werden, der aufgrund von zunehmenden Angriffen
auf diese Berufsgruppen innerhalb der letzten Jahre für erforderlich erachtet
wurde, so die Gesetzesbegründung.7

Der Grundtatbestand des § 113 Abs. 1 StGB erfasst das Widerstandleisten mit
Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt bei der Vornahme einer Vollstreckungs-
handlung von Amtsträger:innen und sanktioniert solche Tathandlungen auch nach
der Novellierung weiterhin mit einem Strafrahmen von bis zu drei Jahren Frei-
heitsstrafe oder Geldstrafe. Für die Ausübung von Gewalt im Sinne der Vor-
schrift ist eine durch tätiges Handeln erfolgte Kraftäußerung vonnöten, die gegen

1 Kohler, IPK WPS, S. 37, 41.
2 Schiemann, NJW 2017, 1846, 1849.
3 Puschke/Rienhoff, JZ 2017, 924, 931, zur Streichung der Verwendungsabsicht aus

§ 113 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 StGB.
4 Zweiundfünfzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Stärkung des

Schutzes von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften. Strafgesetzbuch vom 23.05.
2017, BGBl. I Nr. 44, S. 1226.

5 In dieser Arbeit wird bewusst gendergerechte Sprache verwendet. Um den Lese-
fluss nicht durch Genderzeichen oder die verschiedenen Artikel zu hemmen, werden als
Alternativen zu den Begriffen „Vollstreckungsbeamter“ oder auch „Polizist“ überwie-
gend die Begriffe „Vollstreckungsperson“, „verbeamtete Person“, „(Polizei-)Bedien-
stete“ oder auch „Mitglied der Polizeibehörde(n)“ verwendet. Inhaltlich ergeben sich
keine Unterschiede.

6 Dem 52. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches ging das 44. Gesetz zur Än-
derung des Strafgesetzbuches – Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte voraus. Straf-
gesetzbuch vom 04.11.2011, BGBl. I Nr. 55, S. 2130.

7 BT-Drs. 18/11161, S. 1.



die Vollstreckungsperson gerichtet ist und mit der die Durchführung einer Voll-
streckungsmaßnahme verhindert oder erschwert werden soll.8

Die maßgebliche Änderung liegt im neu geschaffenen § 114 StGB, der tätliche
Angriffe auf Mitglieder der Polizei bei Diensthandlungen sanktioniert. Unter ei-
nem tätlichen Angriff wird seit einer Entscheidung aus dem Jahr 1882 jede mit
feindseligem Willen unmittelbar auf den Körper zielende Einwirkung verstan-
den.9 Die neue Vorschrift entstand durch Herauslösung der Tatbegehungsform
des tätlichen Angriffs aus § 113 StGB a. F. und deren Überführung in § 114
StGB. Ihre Besonderheit liegt darin, dass im Gegensatz zu § 113 StGB auf den
Bezug zur Vollstreckungshandlung verzichtet wird. Damit sind nunmehr auch
Angriffe auf Vollstreckungspersonen strafbewehrt, die beispielsweise Streif-
gänge, Befragungen von Passant:innen, Radarüberwachungen, Unfallaufnahmen
oder sonstige Ermittlungstätigkeiten vornehmen.10 Neben der Loslösung vom
Tatbestandsmerkmal der Vollstreckungshandlung wurde der Strafrahmen für tät-
liche Angriffe auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren erhöht und
übersteigt damit jenen für gegen Vollstreckungspersonen gerichtete Widerstands-
handlungen. Die Irrtums- und Privilegierungsregeln aus § 113 Abs. 3 und 4 StGB
gelten weiterhin nur für tätliche Angriffe im Rahmen von Vollstreckungshand-
lungen, nicht hingegen im Rahmen allgemeiner Diensthandlungen.11

Wie bereits in den Gesetzesentwürfen des Saarlandes und Hessens vorgeschla-
gen, wurden die Regelbeispiele des § 113 Abs. 2 StGB a. F. auf Fälle der gemein-
schaftlichen Tatbegehung erweitert. Zusätzlich wurde in Anlehnung an § 244
Abs. 1 S. 1 a) StGB12 die Verwendungsabsicht hinsichtlich des Beisichführens
von Waffen und anderen gefährlichen Werkzeugen gestrichen. Die Strafandro-
hung für die Regelbeispiele liegt sowohl beim Widerstand als auch beim im
Grundtatbestand mit einer erhöhten Strafandrohung belegten tätlichen Angriff
bei sechs Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe. Der ursprünglich in § 114
StGB a. F. enthaltene Verweis auf die Anwendbarkeit der §§ 113, 114 StGB für
Vollstreckungspersonen gleichstehende Personen wurde in § 115 StGB überführt
und angepasst.

Die Pläne zur Novellierung wurden von einem lebhaften Meinungsaustausch
begleitet. Auf der einen Seite wurde für die Gesetzesänderung plädiert, diese sei
dringend erforderlich zum besseren Schutz von Vollstreckungsbeamt:innen und

16 A. Einleitung

8 Z. B. BGHSt 18, 133 = NJW 1963, 769, 770; BGH, B. v. 15.01.2015 – 2 StR 204/
14 = NStZ 2015, 388; Kohler, IPK WPS, S. 15.

9 RGSt 7, 301; RGSt 59, 264, 265; BeckOK-StGB/Dallmeyer, 52. Edition, § 114
Rn. 5; Schönke/Schröder/Eser-StGB (30. Aufl.), § 114 Rn. 4.

10 BT-Drs. 18/11161, S. 9.
11 BT-Drs. 18/11161, S. 2.
12 BT-Drs. 18/11161, S. 9.



Rettungskräften13.14 Die Gegenseite, unter der sich viele Rechtswissenschaft-
ler:innen befanden, lehnte die erneute Änderung mit Verweis auf dogmatische
und kriminologische Ungereimtheiten ab und mahnte, damit würde Sozialpolitik
in Form von Kriminalpolitik betrieben.15

In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, woraus diese intensive rechtliche
und kriminologische Diskussion zum Thema der dogmatischen Ausgestaltung
der Delikte des Widerstands gegen die Staatsgewalt resultiert. Darüber hinaus
wird der Frage nach der (politischen) Rationalität des Änderungsgesetzes nach-
gegangen. Die Bedeutsamkeit des Themas ergibt sich, abgesehen von der Tat-
sache, dass sich die Problematik auf die aktuelle Gesetzeslage bezieht, nach der
tagtäglich Recht gesprochen wird, auch aus der rasanten kriminalpolitischen Ent-
wicklung, die weitergehende Anpassungen der Normen für die Zukunft erwarten
lässt. Gegen Vollstreckungspersonen ausgeführte Gewalt ist seit den Geschehnis-
sen im Zusammenhang mit der Eröffnung der Europäischen Zentralbank im Jahr
2015 ein hochaktuelles Thema, wobei zunehmend auch Gewalt, die von Mitglie-
dern der Polizei angewendet wird, thematisiert wird.16 Dass die Legislative ge-
willt ist, Veränderungen in diesem Bereich vorzunehmen, zeigt sich nicht nur
daran, dass die §§ 113 ff. StGB innerhalb von sechs Jahren zweimal novelliert
wurden. Sobald es zu größeren Ausschreitungen kommt, wie jüngst bei Demon-
strationen im Leipziger Stadtteil Connewitz, werden erneut Forderungen nach
weiteren Strafverschärfungen laut.17

I. Einführung und Problemskizzierung 17

13 In der Praxis betreffen die §§ 113 a. F. überwiegend Mitglieder der Polizei: BMI,
PKS 2020, 8.4 – T05: Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen (ca. 93 %); Zoll-, JVA- und
sonstige Vollstreckungsbeamt:innen, sonstige gleichstehende und Rettungskräfte (ca.
7 %). Aus diesen Gründen konzentriert sich diese Arbeit, insbesondere in Teil D, haupt-
sächlich auf Mitglieder des Polizeidienstes. Die §§ 113 ff. StGB gelten für Hilfe-
leistende der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes, des Rettungsdienstes, des ärztlichen
Notdienstes oder einer Notaufnahme gleichermaßen, auch wenn sie im Rahmen dieser
Arbeit meist nicht explizit genannt werden.

14 Kubiciel, Stellungnahme zu BT-Drs. 18/11161, S. 2; DPolG, Stellungnahme LT
Rheinland-Pfalz Drs. 16/5583, S. 1; in diese Richtung auch Kulhanek, JR 2018, 551,
553.

15 DAV, Stellungnahme des Deutschen Anwaltsvereins Nr. 5/2017, S. 3 f.; BRAK,
Stellungnahme Nr. 16/2017, S. 4; Müller, Stellungnahme zu BT-Drs. 18/11161 und BR-
Drs. 126/1/17, S. 18; Schiemann, NJW 2017, 1846, 1849; Fahl, ZStW 2018, 745, 746;
Puschke/Rienhoff, JZ 2017, 924, 932.

Gelegentlich wurde auch das Anliegen begrüßt, die Ausführung jedoch kritisiert oder
sich nicht dazu geäußert: Magnus, Stellungnahme zu BT-Drs. 18/11161, S. 9; NRV, Stel-
lungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches – Stär-
kung des Schutzes von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften, S. 2; BDR, Stel-
lungnahme zu BT-Drs. 18/11161, S. 1.

16 Ein Schlüsselereignis, das einen Anstieg des gesellschaftlichen Interesses an der
Thematik „Polizeigewalt“ hervorrief, war der gewaltsame Tod George Floyds in den
USA im Mai 2020.

17 Im Anschluss an die Geschehnisse forderten Vertreter:innen der CDU/CSU das
BMJV eindringlich zu erheblichen Verschärfung der §§ 113, 114 auf, Suliak, Legal


